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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1989

Norm

IESG §1 Abs3 Z4

IESG §1 Abs4

Rechtssatz

Wie der Verfassungsgerichtshof schon im Erkenntnis VfGHSlg 9935 ausgesprochen hat, ist der Ausschluß der

vertretungsberechtigten Organe juristischer Personen aus dem Kreis der in der Insolvenz des Arbeitgebers gesicherten

Personen gerechtfertigt, weil sie typischerweise verstärkt und unmittelbar Ein=uß nehmen und sich auch rechtzeitig

persönlich einen umfassenden Einblick in die maßgeblichen Verhältnisse verscha>en können. Wenn der Gesetzgeber

die in Einzelfall sehr schwierig zu beantwortende Frage nach dem konkreten Ausmaß dieser Möglichkeiten nicht stellt,

sondern diese Personengruppe pauschal aus dem Anwendungsbereich des IESG ausschließt, wird die Regelung

dadurch nicht unsachlich.
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